
 
 
Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag  
Buchhändler/-in 
 
Zwischen 
Ausbildungsbetrieb:  Auszubildende/r: 

   

   

   

   

 
Die ab 1. August 2011 gültige Verordnung über die Berufsausbildung zum Buchhändler und zur 
Buchhändlerin schreibt die verbindliche Vereinbarung von je einer Wahlqualifikationseinheit  
nach § 4 Abs. 2 Abschnitt B und Abschnitt C vor. 
 
Bitte kreuzen Sie je eine Wahlqualifikationseinheit an. 
 

Wahlqualifikationseinheiten 
Buchhändler/-in 

 
1 aus 3 auswählen! (§ 4 Abs. 2 Abschnitt B)  1 aus 3 auswählen! (§ 4 Abs. 2 Abschnitt C) 

  
Sortiment 
• Planung und Organisation von 
       Veranstaltungen 
• Sortimentspolitik 
• Einkaufsplanung 
• Optimierter Einsatz der Warenwirtschaft 
• Logistik 
 

   
Gestaltung einer spezifischen 
Warengruppe 
• Planung einer Warengruppe 
• Durchführung und Kontrolle 
 

  
Verlag 
• Programmplanung 
• Herstellung und Produktion 
• Marketing und Werbung 
• Verkauf 
• Vertrieb 
• Rechte und Lizenzen 
 

   
Buchhändlerische Projekte 
• Projektvorbereitung 
• Projektdurchführung 
• Projektnachbereitung 
 

  
Antiquariat 
• Einkauf 
• Bearbeitung von Handelsgegenständen 
• Erhaltung und Bestandspflege 
• Beratung und Verkauf 
 
 
 

   
Buchhändlerisches E-Business 
• Anforderungsanalyse 
• Durchführung und Kontrolle 
 

 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift / Ausbildungsbetrieb 
   
   
Unterschrift / Auszubildende/r  Unterschrift / Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden: 

Vater und Mutter/Vormund 
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